
Auszug aus der 
“Richtlinie für den Bau und Betrieb Fliegender Bauten“ 

(FIBauR)*  

 

*Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 6. 1998 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABI. EG Nr. L 204 S. 37) sind beachtet worden.  

 

1. Allgemeines  

1.1. Geltungsbereich  

Die Richtlinie gilt für Fliegende Bauten nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften … 

 

4.4. Schießgeschäfte  

Fliegende Bauten, in denen festeingebaute Schusswaffen (Schießgeräte) verwendet werden, 
gelten nicht als Schießgeschäfte im Sinne dieser Richtlinien.  

4.4.1.   Als Schusswaffen dürfen nur Luftdruckgewehre mit einem Kaliber bis zu 5,5 mm, bei 
denen die Bewegungsenergie nicht mehr als 7,5 Joule beträgt, verwendet werden. Bei 
Luftdruckgewehren, bei denen zur Abgabe weiterer Schüsse ein Nachspannen oder 
Durchladen von Hand nicht erforderlich ist, muss das Schießen von den 
Bedienungspersonen durch eine Vorrichtung unterbrochen werden können.  

 Pistolen und andere kurzläufige Waffen dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie in 
ihrem Schwenkbereich festgelegt sind.  

4.4.2.   Als Geschosse und Munition dürfen nur handelsübliche Weichbleigeschosse (Rundkugeln 
oder Diabologeschosse) verwendet werden.  

4.4.3.   Schießräume müssen nach beiden Seiten sowie in Schussrichtung und nach oben 
geschlossen und gegen unbefugtes Betreten gesichert sein. Durch bauliche Maßnahmen 
ist dafür zu sorgen, dass niemand durch abprallende Geschosse verletzt wird.  

4.4.4.   Die Rückwand des Schießraumes muss senkrecht sein und aus mindestens 1,5 mm 
dickem Stahlblech nach DIN EN 10131', DIN EN 10048' und DIN EN 10051' oder einer 
gleichwertigen technischen Bestimmung bestehen. Befinden sich vor der Rückwand 
Vorrichtungen zum Anbringen von Zielgegenständen (z. B. Röhrchen zum Aufstecken 
von Blumen u.s.w.), dann sind in mindestens 5 cm Abstand vor der Rückwand 
Stoffbahnen lose aufzuhängen oder andere geeignete Vorrichtungen anzubringen, die ein 
Rückprallen der Geschosse verhindern (z. B. Lamellenkugelfang aus Stahlblech). Werden 
dagegen Zielgegenstände unmittelbar an der Rückwand angebracht oder können aus 



anderen Gründen lose Stoffbahnen zwischen Zielgegenstand und Rückwand nicht 
aufgehängt werden, muss die Rückwand so beschaffen sein (z. B. dickeres Stahlblech, 
Hinterfütterung), dass gefährliche Rückpraller nicht auftreten können.  

4.4.5.   Schießtische sind unverrückbar zu befestigen. Sie müssen mit der dem Schützen 
zugekehrten Seite des Tisches mindestens 2,80 m vom Ziel entfernt sein. Die Entfernung 
zu den einzelnen flächenmäßig begrenzten Zielen von 40 cm Tiefe (z. B. Häuschen für 
Walzenschießen) darf bis auf 2,40 m verringert werden.  

4.4.6.   Vorrichtungen in Schießräumen, auf denen Röhrchen zum Aufstecken von Blumen und 
dergleichen befestigt werden, sind mit ihrer oberen Fläche waagerecht oder rückwärts 
nach unten geneigt anzuordnen. Die vordere Fläche muss mindestens 20° gegen die 
Senkrechte nach unten rückwärts geneigt und, sofern die Vorrichtung nicht aus Stahl 
besteht, mit mindestens 2 mm dickem Stahlblech (vergleiche Fußnoten 5 und 6) 
beschlagen sein. Der Abstand ihrer Halterungen untereinander ist so zu bemessen, dass 
die Vorrichtungen beim Beschuss nicht federn können.  

' DIN EN 10131: 1992-01 - Kaltgewalzte Flacherzeugnisse ohne Überzug aus weichen Stählen sowie mit höherer Streckgrenze zum Kaltumformen - 
Grenzabmaße und Formtolerenzen (Maßnorm)  

' DIN EN 10048-warmgewalzter Bandstahl -Grenzabmaße und Formtolerenzen  

' DIN EN 10051 - kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band ohne Überzug aus unlegierten und legierten Stählen - Grenzabmaße und Formtoleranzen 
 
 

7.8. Schießgeschäfte  

Die Bedienungspersonen haben:  

a. ) je Person in der Regel nicht mehr als zwei, bei Kindern in jedem Falle nur einen 
Schützen zu bedienen,  

b. ) die Gewehre erst dann zu laden, wenn der Schütze jeweils an den Schießtisch 
herangetreten ist; die Mündung ist hierbei vom Schützen abgekehrt und bei der Übergabe 
nach oben zu halten,  

c. ) dafür zu sorgen, dass Gewehre und Geschosse nach Betriebsschluss sicher verwahrt 
werden.  

 


